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VORWORT 

Der Verfasser erinnert sich an die Jahre, in denen die israelischen Behörden 
und Sprecher behaupten konnten, ihr Besatzungsregime sei ein gan2 anderes 
als alle jene, die es in früheren Zeiten und unter anderen Erobererstaaten je 
gegeben habe. Womit sie in den sechziger und frühen siebziger Jahren im 
europäischen und amerikanischen Westen oft Glauben fanden. Verletzungen 
der internationalen Legalität gab es natürlich schon damals. Es gab sie genau 
besehen seit 1949, als die Israelis sich weigerten, die palästinensischen 
Vertriebenen und Flüchtlinge in ihre Häuser, ja in ihr Land, zurückkehren zu 
lassen, ungeachtet der oft wiederholten UN-Resolution 194 vom 11. 
Dezember 1948. 

Doch wenn man den israelischen Behauptungen jener Zeit Glauben 
schenken konnte, daß es den Palästinensern, jedenfalls jenen, die unter 
israelischer Besetzung lebten und für die Israel daher verantwortlich war, 
eigentlich recht gut, ja besser gehe als zum Beispiel früher unter jordani-
schem Regime, war das Gewissen der Außenstehenden erleichtert. Man 
brauchte nicht zu protestieren oder gar zu versuchen, etwas wirksames zu 
unternehmen, wenn es »nur« um die Verletzung von Paragraphen des inter-
nationalen Rechtes ging, das ohnehin nicht so genau funktionierte, während in 
der Praxis alles ganz leidlich eingerichtet zu sein schien. 

Die arabische Sicht der Lage war freilich schon damals eine ganz andere. 
Die ersten Klagen über Folterungen durch die israelischen Sicherheitsdienste 
gelangten schon 1968 in ausführlichen und weitgehend übereinstimmenden, 
wenngleich nicht strikt kontrollierbaren Darstellungen nach Beirut. Man wird 
nicht fehlgehen in der Annahme, daß die Mißhandlungen in Verhören in der 
Zeit begannen, als die damals noch junge PLO versuchte, ihren Kampf im 
Inneren der besetzten Gebiete zu führen. Auch Yassir Arafat befand sich nach 
der arabischen Niederlage von 1967 dort. Die israelischen Geheimdienste 
benötigten damals um jeden Preis Informationen. Sie scheinen sie auch, mit 
den besagten Methoden, erhalten zu haben. 

Doch all dies wurde von fast allen Israelis, von all ihren Sympathisanten 
im Ausland und auch von vielen, die sich ein möglichst objektives Bild der 
Lage zu machen versuchten, mit Schwung und oft mit Empörung unter 
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den Teppich geschoben. »Die Araber«, so hieß es, hätten bekanntlich viel 
Phantasie, auch »kriminelle Phantasie“, und auf solche allein seien die 
Foltervorwürfe zurückzuführen. Wer versuchte, auch nur die Möglichkeit 
einer anderen Erklärung ins Auge zu fassen, wurde lauthals als „Antisemit“ 
verschrien. Doch die Berichte über Mißhandlungen und Folterungen nahmen 
nicht ab. Sie gewannen im Gegenteil über die Jahre hinweg eine solche solide 
Konsistenz, daß es schwer fiel, ihre Existenz abzustreiten.  
Auf der arabischen Seite gilt es heute als selbstverständlich, daß ein Araber, 
der von israelischen Sicherheitsleuten oder Soldaten gefangen genommen 
wird, mit Demütigungen, Beleidigungen und Schlägen mehr oder weniger 
brutaler Art zu rechnen hat. Wenn er Pech hat, drohen ihm auch schwere 
Folterungen, die langfristige, wenn nicht sogar lebenslange physische und 
psychische Schäden verursachen. Die Israelis haben in der Praxis auch 
aufgehört, dies in Abrede zu stellen. Zur Rede gestellt, pflegen sie sich mit 
Behauptungen der Art zu begnügen wie: Es sei ja alles gar nicht so schlimm; 
»die Araber“ neigten bekanntlich zu Übertreibungen; aber natürlich würden 
die Araber nicht immer mit Seidenhandschuhen angefaßt, es sei ja auch nötig, 
Informationen zu erhalten etc.  
Die Mißhandlungen und Folterungen sind - ungeachtet ihrer hohen Zahl - 
natürlich nicht die einzigen Leiden, die die Besatzungsmacht der 
palästinensischen Bevölkerung zufügt. Sie stellen nur die Spitze eines 
Eisberges dar, dessen untere Schichten unter Begriffen wie 
Rechtsunsicherheit, wirtschaftliche Ausnutzung, Beraubung des eigenen 
Bodens, bürokratische Schikanierung, systematische Beleidigung und 
Entwürdigung sowie kolonialistische Entmenschlichung zusammengefaßt 
werden können.  
Ein Vorwort kann nicht der Ort sein, um diese Anklagen in allen Einzelheiten 
zu belegen. Es muß sich mit einigen Schlaglichtern begenügen.  
Rechtsunsicherheit: Die Besatzungsbehörden erlassen Rechtsdekrete nach 
ihrem Gutdünken, die für die besetzten Gebiete gültig sind. Militär 
Kommandanten besitzen und benützen ausgiebig Vollmachten, die zu 
einschneidenden Zwangsmaßnahmen führen, wie zum Beispiel wochenlange 
Ausgehverbote und monatelange Aussperrungen der Palästinenser aus 
Jerusalem.  
Wirtschaftliche Ausbeutung: Die zu bezahlenden, aber keine Leistungen 
abwerfenden Sozialbeiträge der in Israel arbeitenden Palästinenser in den 27 
Jahren der Besetzung auf Milliardenbeträge angestiegen. Mehr als die Hälfte 
des Bodens in den besetzten Gebieten ist während der Besetzung in 
israelische übergegangen. Die Proletarisierung der palästinensischen Bauern, 
die dadurch entsteht, ist überall sichtbar, wenn man nur  

 

XI 

 



hinschauen will. »Berühmt« sind die sogenannten »Sklavenmärkte« in den arabischen Siedlungen, auf 
denen israelische Unternehmer sich frühmorgens die von ihnen benötigten Tagelöhner abholen. 

Die bürokratische Schikanierung ist ein weniger bekannter Prozeß, weil er sich in aller Stille in und vor 
den Amtsstuben abspielt. Doch es gibt auch darüber sehr glaubhafte Berichte.  

All dies war schon vor der Intifada soweit getrieben worden, daß es den eigentlichen Grund zum 
Ausbruch dieser Verzweiflungsbewegung abgab. Seither und durch die harten Reaktionen auf den 
palästinensischen Aufstand hat sich alles um ein Vielfaches verschlimmert. 

Ist es sinnvoll, all diese Anklagepunkte ausgerechnet heute vorzubringen, wo die Propagandisten aller 
Seiten, sogar jene der PLO, davon reden, daß ein »Frieden« zwischen Israel und den Palästinensern vor der 
Türe stehe, ja praktisch bereits abgeschlossen sei? Die Antwort auf diese Frage muß »Ja!« lauten. Zum 
ersten, weil die angedeuteten Mißhandlungen von Menschen und die Mißachtung ihrer Rechte gegenwärtig 
ungeschmälert andauern. Zum anderen aber, weil die Erkenntnis dessen, was wirklich stattfand und 
stattfindet eine unabdingbare Grundlage für alles politische Handeln in be-zug auf das künftige friedliche 
Zusammenleben beider Völker sein müßte. Die Palästinenser können nicht »gerecht« behandelt werden, 
solange man vor sich selbst, vor ihnen und vor der ganzen Welt abstreitet und leugnet, was sie erleiden 
mußten und bis zur Gegenwart weiter erleiden. Dies ist nicht nur eine moralische, sondern auch eine 
politische Grundfrage. Es wird und kann keinen wirklichen Frieden geben, solange die Israelis sich selbst 
und dem Rest der Welt erklären, sie hätten immer moralisch und politisch richtig, gerecht und sauber 
gehandelt. Nur wenn sie einmal selbst erkennen, daß sie den Palästinensern schweres Unrecht angetan 
haben, besteht die Möglichkeit, daß ein dauernder Frieden mit ihren heutigen Untertanen und künftigen 
Nachbarn (?) zustande kommen kann. 

Madrid, im April 1994                                                                     Arnold Hottinger 
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